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1. Ausgangspunkt, Zielsetzung und Gegenstand des Textes 

Der vorliegende Text fasst eine rechtswissenschaftliche Doktorarbeit zusammen, die sich derzeit in 
der letzten Überarbeitung vor dem Einreichen an der Universität Würzburg befindet. Ziel ist 
pragmatische, laienverständliche Nachvollziehbarkeit und Umsetzbarkeit, nicht wissenschaftliche 
Herleitung oder Tiefe. Sämtliche hier präsentierten Konzepte und Erkenntnisse beruhen auf 
mehrjähriger wissenschaftlicher Studien- und Literaturauswertung sowie qualitativen Interviews mit 
elf Unternehmen. All dies wird erst bei Veröffentlichung der Doktorarbeit einsehbar sein; es ist nicht 
Gegenstand des vorliegenden Praxistextes. 

Der Text entwickelt vor diesem Hintergrund eine praxisorientierte Definition des „Kollaborativs“ als 
Idealtypus. Er beschreibt also kein einzelnes Rechtsmodell und keine abschließende 
Organisationslehre, sondern verdichtet wiederkehrende Strukturmerkmale, Gestaltungsprinzipien 
und praktische Anforderungen kollaborativer Unternehmen. 

Das Kollaborativ ist nicht nur ein Partizipationsmodell für bessere Zusammenarbeit, sondern ein 
umfänglicher Unternehmensmodus mit dem Fokus auf zielorientierter, wertschöpfender und 
mitunternehmerischer Zusammenarbeit. Damit bezeichnet es nicht bloß Phänomene der 
Unternehmenskultur, sondern eine konkrete mitunternehmerische Praxis. 

Das Kollaborativ fußt auf bereits vorhandenen Modellen verteilter Führung, konsentbasierter 
Entscheidungsformen sowie zweckgebundener Eigentums- und Beteiligungsarchitekturen. 
Maßgeblich waren insbesondere die Soziokratische Kreismethode und die Holakratie. 

2. Warum Organisationen eine neue Governance brauchen 

Viele Organisationen funktionieren über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, erstaunlich gut, obwohl 
ihre innere Ordnung nur teilweise sichtbar ist. Auf dem Papier gibt es eine Geschäftsführung, eine 
Gesellschafterversammlung, Abteilungen, Zuständigkeiten und Verträge. In der Praxis aber wird 
vieles anders gesteuert: durch Erfahrung, persönliche Autorität, informelle Abstimmungen, 
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gewachsene Beziehungen, unausgesprochene Erwartungen und das Wissen einzelner 
Schlüsselpersonen. 

Solange diese Personen verfügbar sind, funktioniert das oft. Entscheidungen werden getroffen, 
Konflikte gelöst, Kund:innen gehalten, Mitarbeitende geführt, Prioritäten gesetzt. Doch diese Form 
der Steuerung hat eine Schwäche: Sie ist stark personenbezogen. Sie hängt daran, dass bestimmte 
Menschen wissen, was zu tun ist, und dass andere ihnen vertrauen. Wird die Organisation größer, 
komplexer oder steht eine Nachfolge an, wird diese Schwäche sichtbar. 

Dann entstehen typische Fragen: 

Wer entscheidet künftig über Strategie, Investitionen, Personal, Märkte und Risiken? 
Wie wird Verantwortung verteilt, ohne dass Unklarheit entsteht? 
Wie bleiben Geschwindigkeit und Beteiligung zugleich möglich? 
Wie wird verhindert, dass Macht informell bei den alten Zentren bleibt? 
Wie kann Eigentum übertragen oder gebunden werden, ohne den Zweck der Organisation 
zu gefährden? 
Wie bleibt die Organisation handlungsfähig, wenn nicht mehr eine einzelne Person alles 
zusammenhält? 

Das Kollaborativ ist eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein Governance-Modell für Organisationen, 
die nicht mehr allein über klassische Hierarchie, Eigentumsmacht oder informelle Gründerautorität 
gesteuert werden wollen. Es übersetzt Verantwortung, Entscheidung und Zusammenarbeit in eine 
klare, lernfähige und rechtlich anschlussfähige Struktur. 

Dabei geht es nicht um eine neue Methode für bessere Meetings. Es geht auch nicht um ein weiches 
Kulturmodell. Das Kollaborativ ist ein Organisationsmodell für wertschöpfende Zusammenarbeit. Es 
soll helfen, Unternehmen und Organisationen so zu bauen, dass sie zweckorientiert handeln, 
wirtschaftlich tragfähig bleiben, Verantwortung verteilen und zugleich entscheidungsfähig sind. 

Sein Ausgangspunkt ist eine einfache Beobachtung: Zukunftsfähige Organisationen brauchen mehr 
als gute Menschen und gute Absichten. Sie brauchen eine gute Ordnung der Zusammenarbeit. 

3. Was das Kollaborativ im Kern ist 

Das Kollaborativ ist ein Governance-Modell für zweckorientierte, wertschöpfende und 
mitunternehmerische Zusammenarbeit. 

Diese drei Begriffe sind wesentlich. 

Zweckorientiert bedeutet: Die Organisation richtet ihre Entscheidungen nicht nur an kurzfristigem 
Gewinn, persönlicher Macht oder Gewohnheit aus, sondern an einem gemeinsamen Zweck. Dieser 
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Zweck beschreibt, wofür die Organisation da ist, welchen Beitrag sie leisten will und was besser sein 
soll, wenn sie ihre Arbeit gut macht. 

Wertschöpfend bedeutet: Zusammenarbeit muss dem Geschäft, dem Angebot, den Kund:innen, 
den Nutzer:innen oder der gesellschaftlichen Aufgabe dienen. Beteiligung ist kein Selbstzweck. Das 
Kollaborativ soll nicht möglichst viel Abstimmung erzeugen, sondern bessere Entscheidungen und 
tragfähigere Verantwortung ermöglichen. 

Mitunternehmerisch bedeutet: Menschen in der Organisation sollen nicht nur ausführen, sondern 
Verantwortung für Ergebnisse übernehmen. Sie sollen innerhalb klarer Rollen und Kreise 
unternehmerisch denken und handeln können. Dazu brauchen sie Informationen, 
Entscheidungsrechte, Kompetenzen und die Möglichkeit, die Organisation mitzugestalten. 

Das Kollaborativ verbindet diese drei Elemente zu einer praktischen Governance-Struktur. Es fragt: 

Wofür gibt es diese Organisation? 
Welche Wertschöpfung muss gelingen? 
Welche Rollen und Kreise braucht es dafür? 
Wer darf welche Entscheidungen treffen? 
Wie werden Konflikte und Einwände bearbeitet? 
Welche Leitplanken sichern Zweck, Wirtschaftlichkeit und rechtliche Verantwortung? 
Wie wird Macht verteilt, begrenzt und überprüfbar gemacht? 

Damit unterscheidet sich das Kollaborativ von einer klassischen Hierarchie ebenso wie von einer 
bloßen Basisdemokratie. In einer Hierarchie werden Entscheidungen vor allem über Position und 
Weisungsbefugnis gesteuert. In einer Basisdemokratie besteht die Gefahr, dass zu viele Fragen von 
zu vielen Menschen entschieden werden müssen. Das Kollaborativ sucht einen dritten Weg: 
Entscheidungen sollen dort getroffen werden, wo Zuständigkeit, Wissen und Verantwortung liegen. 
Zugleich wird die Gesamtorganisation durch Zweck, Struktur, Verfahren und Transparenz 
verbunden. 

Das Kollaborativ ersetzt persönliche Zentralmacht nicht durch Beliebigkeit. Es ersetzt sie durch eine 
verbindliche Architektur verteilter Verantwortung. 

4. Zweckorientierung als Steuerungszentrum 
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Jede Organisation braucht Orientierung. In klassischen Unternehmen kommt diese Orientierung 
häufig von den Eigentümer:innen, der Geschäftsführung oder dem Markt. Im Kollaborativ soll die 
Orientierung expliziter, gemeinsamer und überprüfbarer werden. 

Der Zweck ist dabei nicht bloß ein Leitsatz auf der Website. Er ist ein Steuerungszentrum. Er hilft zu 
entscheiden, welche Leistungen angeboten werden, welche Kund:innen passen, welche Märkte 
bearbeitet werden, welche Investitionen sinnvoll sind und welche Konflikte wie gelöst werden. 

Eine zweckorientierte Organisation kann sich immer wieder fragen: 

Was soll durch unsere Arbeit besser werden? 
Welchen Beitrag leisten wir für unsere Kund:innen, Nutzer:innen, Mitglieder oder die 
Gesellschaft? 
Welche Wertschöpfung ist dafür notwendig? 
Welche Entscheidungen stärken unseren Zweck? 
Welche Entscheidungen entfernen uns davon? 

Diese Fragen sind besonders wichtig, wenn Verantwortung verteilt wird. Je dezentraler entschieden 
wird, desto stärker braucht es eine gemeinsame Richtung. Ohne Zweckorientierung zerfällt 
Selbstorganisation leicht in Einzelinteressen. Jeder Kreis, jedes Team und jede Rolle optimiert dann 
aus der eigenen Perspektive. Das kann lokal sinnvoll erscheinen, aber der Gesamtorganisation 
schaden. 

Der Zweck schafft eine gemeinsame Bezugsgröße. Er ersetzt nicht die wirtschaftliche Prüfung, aber 
er ergänzt sie. Er ersetzt nicht die Verantwortung der Geschäftsleitung, aber er gibt ihr einen klareren 
Maßstab. Er ersetzt nicht Strategie, aber er ist ihr Ausgangspunkt. 

Im Kollaborativ wird der Zweck häufig in mehreren Ebenen übersetzt: 

Die Vision beschreibt das größere Bild einer wünschenswerten Zukunft. Sie ist oft 
idealistisch und nicht vollständig erreichbar. Sie gibt Kraft und Richtung. 
Die Mission beschreibt den Beitrag, den die Organisation leisten will, um dieser Vision 
näherzukommen. Sie macht die Vision handlungsfähiger. 
Das Angebot beschreibt die konkrete Leistung, mit der die Organisation ihren Beitrag 
erbringt. Es beantwortet die Frage, was die Organisation tatsächlich in die Welt bringt. 
Das gemeinsame Ziel beschreibt einen erreichbaren Zustand. Es ist konkreter als Vision 
und Mission. Es ermöglicht, Entscheidungen zu prüfen und Verantwortung zu übernehmen. 
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Für die Praxis ist vor allem die Frage entscheidend: 

Was soll besser sein, wenn wir einen guten Job gemacht haben? 

Diese Frage verschiebt den Fokus. Es geht nicht nur darum, was intern getan wird. Es geht um das 
Ergebnis, das durch die Arbeit entstehen soll. Dadurch wird Zweckorientierung operationalisierbar. 
Sie wird nicht nur behauptet, sondern in Ziele, Rollen, Prioritäten und Entscheidungen übersetzt. 

5. Wertschöpfung als Realitätsprüfung 

Ein Kollaborativ muss funktionieren. Es muss Leistungen erbringen, Kosten decken, Kund:innen 
gewinnen, Qualität sichern, Konflikte bearbeiten, Risiken begrenzen und in schwierigen Situationen 
handlungsfähig bleiben. 

Deshalb ist Wertschöpfung eine zentrale Realitätsprüfung des Modells. 

Viele Organisationen, die sich mit Selbstorganisation, Agilität oder Beteiligung beschäftigen, 
unterschätzen diesen Punkt. Sie investieren viel Energie in neue Meetingformate, neue Begriffe und 
neue Beteiligungsprozesse. Gleichzeitig bleibt unklar, wie dadurch bessere Produkte, bessere 
Dienstleistungen, bessere Entscheidungen oder stabilere wirtschaftliche Ergebnisse entstehen. 

Das Kollaborativ stellt deshalb die Wertschöpfung in den Mittelpunkt. Es fragt nicht nur, wie 
Menschen besser zusammenarbeiten, sondern wofür sie zusammenarbeiten. Welche Arbeit erzeugt 
Wert? Welche Entscheidungen beeinflussen diesen Wert? Wo entstehen Verzögerungen, 
Doppelarbeit, Qualitätsprobleme oder Verantwortungsdiffusion? Wo liegt das Wissen, das für gute 
Entscheidungen gebraucht wird? 

Eine kollaborative Governance soll Wertschöpfung nicht verlangsamen, sondern stärken. Sie soll 
Entscheidungskraft näher an die operative Realität bringen. Menschen, die Kund:innenkontakt 
haben, technische Probleme lösen, Projekte steuern oder Leistungen erbringen, verfügen oft über 
relevantes Wissen, das in einer klassischen Hierarchie zu spät oder gefiltert bei der Geschäftsleitung  
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ankommt. Wenn diese Menschen klare Rollen und Entscheidungsräume haben, kann die 
Organisation schneller und präziser reagieren. 

Das bedeutet aber nicht, dass alle alles entscheiden. Wertschöpfende Zusammenarbeit braucht 
Begrenzung. Jede Rolle braucht eine klare Domäne. Jeder Kreis braucht ein Ziel. Jede Entscheidung 
braucht einen Ort. Jede Beteiligung braucht einen Zweck. 

Eine praktische Kollaborativ-Struktur kann zum Beispiel unterschiedliche Wertschöpfungsbereiche 
unterscheiden: 

Ein Kreis für Markt, Angebot und 
Partnerschaften beobachtet Kund:innen, 
Märkte, Positionierung und Vertrieb. 

Ein Kreis für Projekte und Leistung 
verantwortet Umsetzung, Qualität, 
Lieferfähigkeit und Kundennutzen. 

Ein Kreis für Menschen, Kultur und 
Zusammenarbeit sorgt für Rollenentwicklung, 
Konfliktfähigkeit, Kompetenzaufbau und gute 
Zusammenarbeit. 

Ein Kreis für Betrieb, Finanzen und Systeme 
sichert Zahlen, Prozesse, Infrastruktur, 
Liquidität und Compliance. 

Ein Koordinationskreis verbindet 
Abhängigkeiten zwischen diesen Bereichen. 

Ein Topkreis hält die Gesamtperspektive, strategische Leitplanken, Zweckbindung und 
Grundsatzfragen. 

Diese Struktur ist nur ein Beispiel. Entscheidend ist das Prinzip: Die Organisation wird entlang ihrer 
Wertschöpfung und ihres Zwecks gebaut, nicht entlang historischer Machtverteilung. 
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6. Mitunternehmertum statt bloßer Beteiligung 

Das Kollaborativ will Mitunternehmertum ermöglichen. Damit ist nicht zwingend gemeint, dass jede 
Person rechtlich Gesellschafter:in oder Miteigentümer:in wird. Gemeint ist zunächst eine Form von 
Verantwortung: Menschen sollen nicht nur Arbeitspakete erledigen, sondern für Ergebnisse 
einstehen können. 

Mitunternehmertum braucht vier Voraussetzungen. 

Erstens braucht es klare Verantwortung. Wer soll welches Ergebnis ermöglichen? Welche 
Rolle trägt welche Aufgabe? Woran erkennt man, ob die Rolle gut erfüllt ist? 
 
Zweitens braucht es Entscheidungsrechte. Verantwortung ohne 
Entscheidungskompetenz erzeugt Frustration. Wer für ein Ergebnis verantwortlich ist, muss 
innerhalb definierter Grenzen auch über Mittel, Wege und Prioritäten entscheiden dürfen. 
Drittens braucht es Information. Unternehmerisches Handeln setzt voraus, dass 
Menschen die relevanten Daten kennen: finanzielle Lage, Kund:innenbedürfnisse, Risiken, 
Abhängigkeiten, strategische Ziele und rechtliche Grenzen. 
 
Viertens braucht es Rückbindung. Dezentrale Verantwortung darf nicht isoliert werden. Sie 
muss mit dem Zweck, den anderen Kreisen und der Gesamtorganisation verbunden 
bleiben. 

Mitunternehmertum unterscheidet sich von klassischer Mitarbeiterbeteiligung. Beteiligung kann 
bedeuten, dass Menschen angehört, informiert oder punktuell einbezogen werden. 
Mitunternehmertum bedeutet mehr. Es bedeutet, dass Menschen echte Verantwortung für die 
Organisation übernehmen und dafür auch strukturell ausgestattet werden. 

In der Nachfolge wird dieser Unterschied besonders bedeutsam. Ein Unternehmen kann nicht 
sinnvoll an Menschen übergeben werden, die vorher nie gelernt haben, unternehmerisch zu 
entscheiden. Umgekehrt entsteht unternehmerische Kompetenz nicht über Nacht durch einen 
Anteilskauf oder eine neue Organstellung. Sie entsteht durch schrittweise Übertragung von Rollen, 
Entscheidungsräumen und Verantwortung. 

Das Kollaborativ macht diesen Übergang gestaltbar. Es trennt Aufgaben von Personen. Es 
beschreibt Rollen. Es macht sichtbar, welche Kompetenzen gebraucht werden. Es ermöglicht, 
Verantwortung schrittweise zu übertragen und zu überprüfen. Dadurch wird Nachfolge weniger ein 
Sprung ins Unbekannte und mehr ein organisierter Lern- und Übergabeprozess. 
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7. Rollen: Aufgaben von Personen lösen 

Eine zentrale Wirkung des Kollaborativs liegt darin, Aufgaben von Personen zu lösen. 

In vielen Organisationen ist unklar, ob eine Person etwas tut, weil es zu ihrer formalen Position gehört, 
weil sie historisch dafür zuständig war, weil sie es besonders gut kann, weil niemand anderes es 
macht oder weil sie Macht darüber behalten will. Das funktioniert eine Weile, erzeugt aber 
Abhängigkeit. 

Das Kollaborativ arbeitet deshalb mit Rollen. 

Eine Rolle beschreibt nicht primär eine Person, sondern einen Beitrag zur Organisation. Sie 
beantwortet Fragen wie: 

Wofür ist diese Rolle da? 
Welches Ziel oder welchen Zweck hat sie? 
Welche Verantwortlichkeiten gehören dazu? 
Welche Entscheidungen darf sie treffen? 
Welche Informationen braucht sie? 
Mit welchen anderen Rollen muss sie zusammenarbeiten? 
Wann wird überprüft, ob die Rolle noch sinnvoll geschnitten ist? 

Rollen machen Arbeit sichtbarer. Sie zeigen, was tatsächlich getan werden muss, damit die 
Organisation funktioniert. Sie ermöglichen, Aufgaben neu zu verteilen, ohne sofort Personen infrage 
zu stellen. Sie helfen auch, Überlastung zu erkennen. Wenn eine Person zehn zentrale Rollen hält, 
wird sichtbar, dass die Organisation abhängig ist. 

Für Nachfolgeprozesse ist das besonders wichtig. Die bisherige Unternehmerperson hält oft viele 
Rollen gleichzeitig: Strategie, Vertrieb, Finanzen, Personal, Qualitätskontrolle, Kund:innenbeziehung, 
Konfliktlösung, Kultur, Innovation und Letztentscheidung. Solange diese Rollen in einer Person 
verschmolzen sind, ist Nachfolge schwer. Erst wenn sie sichtbar werden, können sie verteilt werden. 

Das Kollaborativ fragt also nicht nur: Wer folgt nach? 
Es fragt: Welche Rollen müssen künftig wie getragen werden? 

Diese Frage verändert den Nachfolgeprozess grundlegend. Vielleicht braucht es nicht eine 
Nachfolgerin oder einen Nachfolger, sondern mehrere Menschen mit unterschiedlichen Rollen. 
Vielleicht kann ein Teil der bisherigen Unternehmerrolle in einen strategischen Kreis, ein Teil in einen 
Finanzkreis, ein Teil in einen Marktkreis und ein Teil in eine formale Geschäftsführungsrolle überführt 
werden. Vielleicht zeigt sich auch, dass bestimmte Kompetenzen noch fehlen und aufgebaut oder 
extern ergänzt werden müssen. 

Rollen sind damit ein Instrument zur Entpersonalisierung von Macht. Sie machen Verantwortung 
übertragbar. 
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8. Kreise: Verantwortung organisieren 

Rollen allein reichen nicht. Sie müssen in eine Struktur eingebettet werden. Dafür nutzt das 
Kollaborativ Kreise. 

Ein Kreis ist eine Verantwortungseinheit. Er bündelt Rollen, die gemeinsam für einen bestimmten 
Bereich der Wertschöpfung oder Organisation zuständig sind. Ein Kreis hat ein klares Ziel, eine 
definierte Domäne, eigene Entscheidungsräume und eine Verbindung zur Gesamtorganisation. 

Kreise sind keine Arbeitsgruppen im üblichen Sinne. Sie sind auch keine unverbindlichen 
Gesprächsrunden. Ein Kreis ist ein Ort, an dem Verantwortung gehalten und Entscheidungen 
getroffen werden. 

Die Funktion eines Kreises besteht darin, Komplexität zu ordnen. Nicht jede Entscheidung muss in 
die Geschäftsführung. Nicht jedes Thema muss in ein Plenum. Nicht jede Rolle muss mit allen 
anderen Rollen alles abstimmen. Kreise schaffen abgegrenzte Verantwortungsräume. 

Ein Kreis braucht dafür mindestens: 

ein gemeinsames Ziel, 
eine klare Domäne, 
Rollen mit Verantwortlichkeiten, 
Entscheidungsverfahren, 
Informationszugang, 
Dokumentation, 
Verbindung zu anderen Kreisen, 
regelmäßige Überprüfung. 

Die Kreise einer Organisation bilden zusammen eine Governance-Architektur. Sie ersetzen nicht 
zwingend die rechtlichen Organe, aber sie prägen die tatsächliche Entscheidungsstruktur. Deshalb 
müssen sie rechtlich und organisatorisch ernst genommen werden. 

Typisch ist eine Unterscheidung zwischen operativen Kreisen, Koordinationskreisen und einem 
strategischen oder integrierenden Topkreis.  

Operative Kreise verantworten konkrete Wertschöpfungsbereiche. Sie sind nah am Markt, an 
Projekten, Produkten, Kund:innen oder internen Leistungen. 

Der Koordinationskreis verbindet die operativen Kreise. Er bearbeitet Abhängigkeiten, 
Ressourcenkonflikte, übergreifende Prioritäten und Fragen, die nicht in einem einzelnen Kreis 
entschieden werden können. 

Der Topkreis hält die Gesamtperspektive. Er befasst sich mit Zweck, Strategie, grundlegenden 
Leitplanken, langfristiger Entwicklung und Fragen, die die Identität oder Tragfähigkeit der 
Organisation betreffen. 
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Diese Ebenen dürfen nicht mit klassischer Hierarchie verwechselt werden. Der Topkreis ist nicht 
einfach „die neue Geschäftsleitung“. Er ist ein Integrationsort. Der Koordinationskreis ist nicht bloß 
ein Managementboard. Er verbindet operative Verantwortung. Unterkreise sind nicht nur Teams. Sie 
haben definierte Domänen. 

Die Wirkung dieser Struktur liegt darin, dass Verantwortung verteilt und zugleich verbunden wird. Das 
Kollaborativ schafft keine flache Organisation ohne Ordnung. Es schafft eine mehrdimensionale 
Ordnung, in der Entscheidungskraft dorthin wandert, wo sie sachlich hingehört. 

9. Doppelte Kopplung: Verbindung statt Durchgriff 

Eine besondere Herausforderung dezentraler Organisationen besteht darin, Verbindung 
herzustellen. Wenn Kreise zu autonom werden, entstehen Silos. Wenn sie zu stark zentral gesteuert 
werden, entsteht wieder klassische Hierarchie. 

Das Kollaborativ nutzt dafür das Prinzip der Kopplung. Kreise werden nicht nur von oben 
angebunden, sondern auch von unten. In soziokratisch geprägten Modellen spricht man häufig von 
doppelter Kopplung. 

Das bedeutet vereinfacht: Ein übergeordneter Kreis ist mit einem untergeordneten Kreis nicht nur 
durch eine leitende Rolle verbunden. Der untergeordnete Kreis entsendet auch selbst eine Person 
oder Perspektive in den übergeordneten Kreis. So fließen Informationen, Einwände und Erfahrungen 
in beide Richtungen. 

Diese Verbindung hat mehrere Wirkungen. 

Sie verhindert, dass strategische Entscheidungen ohne operative Realität getroffen 
werden. 
Sie verhindert, dass operative Kreise nur lokal optimieren. 
Sie schafft Legitimation, weil betroffene Kreise eine Stimme in übergreifenden Fragen 
haben. 
Sie verbessert Informationsqualität. 
Sie macht Spannungen früher sichtbar. 
Sie reduziert die Wahrscheinlichkeit informeller Machtkanäle. 

Doppelte Kopplung ist also nicht nur ein Beteiligungsinstrument. Sie ist ein Steuerungsinstrument. 
Sie hilft, dezentrale Verantwortung mit gemeinsamer Ausrichtung zu verbinden. 

In einer rechtlich verfassten Organisation muss diese Kopplung sauber übersetzt werden. Nicht 
jeder Kreis ist ein gesetzliches Organ. Nicht jede entsandte Person hat automatisch 
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Vertretungsmacht. Nicht jede interne Entscheidung wirkt nach außen. Deshalb braucht das 
Kollaborativ eine Unterscheidung zwischen interner Governance und rechtlicher Organverfassung. 

Die Kunst liegt darin, beides anschlussfähig zu machen: Die Organisation soll tatsächlich kollaborativ 
arbeiten können, ohne die rechtlichen Anforderungen an Geschäftsleitung, Aufsicht, Vertretung und 
Haftung zu ignorieren. 

10. Konsent: Einwand statt Vetomacht 

Das Kollaborativ nutzt häufig Konsent als Entscheidungsverfahren. Konsent wird oft missverstanden. 
Er bedeutet nicht, dass alle zustimmen müssen. Er bedeutet auch nicht, dass jede Person ein freies 
Veto hat. 

Eine Entscheidung ist im Konsent tragfähig, wenn kein schwerwiegender und begründeter Einwand 
im Sinne des gemeinsamen Ziels besteht. Der Vorschlag muss nicht perfekt sein. Er muss gut genug 
für jetzt und sicher genug zum Ausprobieren sein. 

Das verändert die Logik von Entscheidungen. 

In der Mehrheitsentscheidung gewinnt die Mehrheit. Die Minderheit kann überstimmt werden. Das 
ist klar und effizient, kann aber Widerstände erzeugen und Wissen ausblenden. 

Im Konsens wird nach vollständiger Zustimmung gesucht. Das kann hohe Akzeptanz erzeugen, aber 
auch langsam und blockierend werden. 

Im Konsent wird nach schwerwiegenden Einwänden gefragt. Nicht persönliche Vorlieben 
entscheiden, sondern begründete Risiken für das gemeinsame Ziel. Ein Einwand ist kein Nein aus 
Geschmack, Status oder Unsicherheit. Ein Einwand muss zeigen, warum der Vorschlag die 
Organisation, den Kreis, den Zweck oder eine relevante Verantwortung gefährdet. 

Dadurch entsteht eine andere Haltung: 

Nicht: „Bin ich dafür?“ 
Sondern: „Ist dieser Vorschlag ausreichend sicher, um ihn zu versuchen?“ 
Nicht: „Gefällt mir diese Lösung?“ 
Sondern: „Sehe ich einen schwerwiegenden Grund, warum sie dem gemeinsamen Ziel 
schadet?“ 
Nicht: „Wie bekomme ich meine Wunschlösung?“ 
Sondern: „Was muss integriert werden, damit der nächste Schritt tragfähig ist?“ 

Konsent ist besonders nützlich in komplexen Situationen, in denen nicht alle Informationen 
vollständig vorliegen und Entscheidungen später überprüft werden können. Er unterstützt iterative 
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Steuerung. Eine Organisation muss nicht die perfekte Lösung finden, sondern eine tragfähige 
nächste Version. 

Das macht Konsent für Transformation und Nachfolge wertvoll. Dort gibt es selten vollständige 
Sicherheit. Es geht oft darum, nächste Schritte zu vereinbaren, Erfahrungen zu sammeln und 
nachzusteuern. 

Gleichzeitig braucht Konsent Grenzen. Nicht jede Entscheidung eignet sich dafür. In Notfällen, bei 
Interessenkonflikten, bei einer möglichen Verletzung von Gesellschafterrechten, Haftungsfragen 
oder existenziellen Krisen kann es erforderlich sein andere Entscheidungsverfahren zu nutzen.. Auch 
Eigentums- und Vermögensfragen können besondere Anforderungen stellen. Ein praxistaugliches 
Kollaborativ definiert deshalb, wann Konsent gilt, wann andere Verfahren greifen und wie 
Abweichungen dokumentiert werden. 

Konsent funktioniert nur, wenn er diszipliniert angewendet wird. Er braucht klare Vorschläge, 
gemeinsame Ziele, informierte Beteiligte, moderierte Verfahren und einen objektivierbaren 
Einwandtest. Sonst wird er entweder zur Scheinharmonie oder zur Blockademacht. 

11. Transparenz: Information als Führungsinfrastruktur 

Verteilte Verantwortung funktioniert nur mit transparenter Information. Wer entscheiden soll, muss 
wissen, worüber entschieden wird. Das klingt selbstverständlich, ist in vielen Organisationen aber 
nicht der Fall. 

Oft liegen Finanzinformationen bei der Geschäftsführung, Kund:innenwissen im Vertrieb, 
Projektwissen in Teams, Konfliktwissen bei informellen Vertrauenspersonen und strategisches 
Wissen bei Eigentümer:innen. Wenn Verantwortung verteilt werden soll, ohne Informationsflüsse neu 
zu ordnen, entsteht uninformierte Beteiligung. 

Das Kollaborativ braucht deshalb Informationsarchitektur. 

Transparenz bedeutet nicht, dass jede Person alles jederzeit wissen muss. Transparenz bedeutet, 
dass relevante Informationen für die jeweils verantwortlichen Rollen und Kreise verfügbar, 
verständlich und aktuell sind. 
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Dazu gehören zum Beispiel: 

wirtschaftliche Kennzahlen, 
Liquiditätslage, 
Auftragsbestand, 
strategische Prioritäten, 
Rollen und Zuständigkeiten, 
Beschlüsse und offene Entscheidungen, 
Risiken, 
Konflikte und Eskalationen, 
Projekte und Abhängigkeiten, 
Vergütungs- und Beteiligungslogiken, 
rechtliche Leitplanken. 

Transparenz ist keine reine Kulturfrage. Sie muss strukturiert werden. Es braucht klare Orte, Formate 
und Rhythmen. Sonst entsteht entweder Informationsmangel oder Informationsflut. 

Ein Kollaborativ muss deshalb entscheiden: 

Welche Informationen gehören in welchen Kreis? 
Welche Kennzahlen sind steuerungsrelevant? 
Welche Entscheidungen müssen dokumentiert werden? 
Wer pflegt das Logbuch? 
Welche Informationen sind vertraulich? 
Wie werden neue Rollen informiert? 
Wie wird verhindert, dass Transparenz zu Überforderung führt? 

Transparenz hat auch eine machtbegrenzende Funktion. Wo Informationen monopolisiert werden, 
entsteht Macht. Wo relevante Informationen geteilt werden, wird Mitunternehmertum möglich. 
Gleichzeitig muss Transparenz verantwortungsvoll gestaltet werden, damit sensible Daten, 
Persönlichkeitsrechte und Geschäftsgeheimnisse geschützt bleiben. 

12. Logbuch und Dokumentation: Lernen, Prüfen, Erinnern 

Das Kollaborativ braucht ein Gedächtnis. Entscheidungen, Rollen, Einwände, Verantwortlichkeiten 
und Änderungen dürfen nicht nur mündlich oder informell existieren. Sie müssen dokumentiert 
werden. 

Dafür eignet sich ein Logbuch.  
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Das Logbuch kann digital geführt werden und enthält die wesentlichen Spuren der Governance: 

Welche Entscheidung wurde getroffen? 
Von welchem Kreis oder welcher Rolle? 
Auf welcher Grundlage? 
Welche Einwände wurden geprüft? 
Welche Leitplanken waren relevant? 
Wer ist verantwortlich? 
Wann wird überprüft? 
Welche Abweichungen oder Notfalleingriffe gab es? 
Welche Lernpunkte ergeben sich? 

Das Logbuch erfüllt mehrere Funktionen. 

Es schafft Transparenz. Menschen können nachvollziehen, warum etwas entschieden 
wurde. 
Es schafft Verbindlichkeit. Entscheidungen verschwinden nicht in Erinnerungen oder 
informellen Gesprächen. 
Es ermöglicht Lernen. Wenn Entscheidungen überprüft werden, kann die Organisation 
erkennen, was funktioniert hat und was nicht. 
Es unterstützt Rechts- und Haftungssicherheit. Geschäftsleitung und Aufsicht können 
besser zeigen, dass Entscheidungen auf angemessener Informationsgrundlage, in einem 
geordneten Verfahren und innerhalb definierter Zuständigkeiten getroffen wurden. 
Es begrenzt Schattenmacht. Wer außerhalb der vereinbarten Struktur eingreift, muss dies 
sichtbar machen und begründen. 

Dokumentation ist im Kollaborativ deshalb kein administrativer Zusatz. Sie ist Teil der Governance. 
Sie macht verteilte Führung beobachtbar und überprüfbar. 

Wichtig ist allerdings: Dokumentation darf nicht zum Selbstzweck werden. Ein Logbuch muss 
praxistauglich bleiben. Es sollte so schlank wie möglich und so vollständig wie nötig sein. Die 
Organisation braucht keine Papierbürokratie, sondern eine nützliche Entscheidungsspur. 
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13. Governance-Herausforderungen: Woran das Kollaborativ scheitern kann 

Das Kollaborativ ist anspruchsvoll. Es löst nicht automatisch alle Probleme. Es macht viele Probleme 
sogar zunächst sichtbarer. 

Typische Herausforderungen sind: 

Overhead und Informationsflut. Wenn zu viele Kreise, Meetings und 
Dokumentationspflichten entstehen, wird die Organisation langsam. 
Uninformierter Konsent. Wenn Menschen über Fragen entscheiden sollen, deren 
wirtschaftliche, rechtliche oder fachliche Grundlagen sie nicht verstehen, entsteht 
Scheinbeteiligung. 
Blockaden. Wenn Einwände nicht sauber geprüft werden, kann Konsent zur Vetokultur 
werden. 
Schattenhierarchien. Wenn formale Rollen unklar sind, entscheiden weiterhin die alten 
Machtzentren. 
Trittbrettfahren. Wenn Mitunternehmertum nicht mit Verantwortung und Beitrag 
verbunden wird, profitieren manche von Beteiligung, ohne Verantwortung zu tragen. 
Geschwindigkeit versus Fairness. Beteiligung braucht Zeit. Manche Entscheidungen 
müssen aber schnell getroffen werden. 
Kapital versus Zweck. Wenn wirtschaftliche Interessen, Auszahlungswünsche oder 
Investorenlogiken zu stark werden, kann der Zweck der Organisation unter Druck geraten. 
Prozessdrift. Verfahren können wichtiger werden als Wertschöpfung. Dann wird das 
Kollaborativ formalistisch. 
Visionsdrift. Umgekehrt kann ein starker Zweck dogmatisch werden und wirtschaftliche 
Realität verdrängen. 

Ein praxistaugliches Kollaborativ muss diese Risiken ernst nehmen. Es braucht nicht nur Prinzipien, 
sondern auch Korrektive: 

klare Zuständigkeiten, 
begrenzte Beteiligung je nach Betroffenheit und Kompetenz, 
Entscheidungsfristen, 
Notfallverfahren, 
Rollenentzug oder Rollenwechsel bei Nichterfüllung, 
Konfliktverfahren, 
finanzielle Mindestleitplanken, 
regelmäßige Reviews, 
Dokumentation, 
Schulung, 
externe Prüfung oder Begleitung bei Bedarf. 
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Das Kollaborativ ist damit keine konfliktfreie Organisation. Es ist eine Organisation, die Konflikte 
bearbeitbar macht. 

 

14. Residualmacht: Was nicht verteilt werden kann 

Insbesondere angesichts der genannten Herausforderungen, muss ein realistisches Kollaborativ 
anerkennen, dass Macht nie vollständig verschwindet. Auch wenn Entscheidungen verteilt werden, 
bleiben Restzuständigkeiten, Notfallbefugnisse und rechtliche Verantwortlichkeiten. 

Diese verbleibende Macht kann man als Residualmacht verstehen. Sie liegt häufig bei der 
Geschäftsleitung, bei gesetzlichen Organen, bei Eigentümer:innen oder bei Rollen, die in Krisen 
handlungsfähig bleiben müssen. 

Der Fehler vieler selbstorganisierter Modelle besteht darin, diese Restmacht zu verdrängen. Man 
spricht von Augenhöhe und verteilter Führung, aber im Ernstfall entscheidet doch jemand informell 
durch. Dadurch entsteht Misstrauen. Die Organisation erlebt, dass die schöne Governance nur gilt, 
solange es nicht schwierig wird. 

Das Kollaborativ geht anders damit um. Es fragt: 

Welche Macht bleibt aus rechtlichen Gründen bei bestimmten Organen? 
Welche Entscheidungen dürfen nicht vollständig dezentralisiert werden? 
Wer darf in Notfällen eingreifen? 
Welche Grenzen hat dieser Eingriff? 
Wie wird er dokumentiert? 
Wie wird er überprüft? 
Wie wird verhindert, dass Notfallmacht zur dauerhaften Schattenhierarchie wird? 

Residualmacht wird also nicht geleugnet, sondern gebunden. Sie erhält Verfahren, Grenzen und 
Transparenz. 

Beispiel: Eine Geschäftsführung kann bestimmte gesetzliche Pflichten nicht abgeben. Sie bleibt 
verantwortlich für ordnungsgemäße Geschäftsleitung, Zahlungsfähigkeit, Compliance und 
Außenvertretung. Trotzdem kann sie operative Entscheidungen an Kreise delegieren. Sie muss aber 
wissen, wann sie eingreifen darf oder muss. Dieser Eingriff sollte nicht willkürlich sein, sondern an 
definierte Leitplanken gebunden werden. 

Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen romantischer Selbstorganisation und einem 
praxistauglichen Kollaborativ. Das Kollaborativ verspricht nicht, dass es keine Macht mehr gibt. Es 
gestaltet Macht so, dass sie zweckgebunden, überprüfbar und möglichst wenig personalisiert ist. 
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15. Die rechtliche Übersetzung: Von der Praxis zur Struktur 

Das Kollaborativ ist zunächst ein Governance-Modell. Damit es dauerhaft trägt, muss es in die 
rechtliche und organisatorische Realität übersetzt werden. 

Diese Übersetzung ist anspruchsvoll, weil das Recht anders denkt als die kollaborative Praxis. Das 
Recht kennt Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, 
Mitgliederversammlung, Haftung, Vertretung und Zuständigkeit. Es fragt: Wer durfte entscheiden? 
Wer ist verantwortlich? Wer vertritt nach außen? Wer haftet? Welcher Beschluss ist wirksam? 

Die kollaborative Praxis fragt eher: Welche Rolle ist zuständig? Welcher Kreis hat entschieden? Gab 
es Konsent? Wurde der Einwand integriert? Entspricht die Entscheidung dem Zweck? 

Beide Logiken müssen verbunden werden. 

Das Kollaborativ braucht deshalb eine Übersetzungsarchitektur. Sie kann auf mehreren Ebenen 
aufgebaut werden: 

Die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag definiert das Spielfeld. Dort werden 
grundlegende Organe, Zweckbindung, Mitgliedschafts- oder Beteiligungsrechte, 
Grundstrukturen und besonders wichtige Leitplanken verankert. 
Die Geschäftsordnung beschreibt die Spielregeln. Dort können Kreise, Rollen, 
Entscheidungsverfahren, Konsent, Entsendungen, Koordination, Eskalationen und 
Dokumentationspflichten geregelt werden. 
Das Logbuch dokumentiert die Spielzüge. Dort werden konkrete Entscheidungen, 
Rollenbesetzungen, Einwände, Änderungen und Reviews festgehalten. 

Diese Ebenen dürfen nicht verwechselt werden. Nicht jede operative Regel gehört in die Satzung. 
Eine Satzung, die zu detailliert ist, macht die Organisation starr. Eine Geschäftsordnung, die 
grundlegende Machtfragen regelt, ohne rechtlich abgesichert zu sein, bleibt zu schwach. Ein 
Logbuch, das normative Regeln ersetzt, erzeugt Unklarheit. 

Die Kunst besteht darin, den richtigen Härtungsgrad zu wählen. 

Grundfragen von Zweck, Vermögen, Mitgliedschaft, Organen und zentralen Kontrollrechten gehören 
eher in die Satzung. Verfahrensfragen und Rollenarchitektur gehören häufig in die 
Geschäftsordnung. Konkrete Entscheidungen und Anpassungen gehören ins Logbuch. 

So entsteht eine Governance, die stabil genug ist, um Nachfolge, Wachstum und Krise zu 
überstehen, aber flexibel genug, um lernfähig zu bleiben. 

16.  Rechtsform: Hülle, nicht Wesen 
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Das Kollaborativ ist nicht auf eine Rechtsform beschränkt. Es kann in unterschiedlichen rechtlichen 
Hüllen umgesetzt werden. 

Eine Genossenschaft kann geeignet sein, wenn Mitgliedschaft, demokratische Beteiligung, 
gemeinschaftliche Förderung und kollektive Trägerschaft im Vordergrund stehen. Sie passt gut zu 
Organisationen, die Mitarbeitende, Nutzer:innen oder andere Stakeholder strukturell einbinden 
wollen. 

Eine GmbH kann geeignet sein, wenn ein kleinerer Gesellschafterkreis besteht und kollaborative 
Governance über Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung und Beteiligungsvereinbarungen 
abgebildet werden soll. 

Ein Verein kann geeignet sein, wenn ideelle Zwecke, Mitgliedschaft und gemeinnähere Strukturen 
im Vordergrund stehen. 

Eine Aktiengesellschaft oder andere kapitalmarktnähere Formen können in besonderen Fällen 
relevant sein, stellen aber höhere Anforderungen an Organverfassung und Kapitalordnung. 

Alle Rechtsgestaltungen für das Kollaborativ eint, dass Eigentum, Stimmrechte, Gewinnrechte und 
Verwertungsrechte im ersten Schritt bewusst getrennt werden und dann so reorganisiert werden, 
dass zweckorientierte, wertschöpfende, mitunternehmerische Zusammenarbeit gestärkt wird.  

Entscheidend ist: Die Rechtsform folgt nicht schematisch aus dem Wunsch nach Kollaboration. Sie 
wird aus Zweck, Wertschöpfung, Eigentumslogik, Finanzierung, Haftung, Nachfolge und 
gewünschter Mitunternehmerschaft abgeleitet. 

Das Kollaborativ kann daher auch in einer bestehenden Organisation schrittweise eingeführt werden, 
ohne sofort die Rechtsform zu ändern. Eine Organisation kann zunächst Rollen, Kreise, Konsent und 
Logbuch etablieren. Später kann geprüft werden, ob Gesellschaftsvertrag, Satzung, 
Beteiligungsstruktur oder Rechtsform angepasst werden müssen. 

Umgekehrt reicht eine neue Rechtsform allein nicht aus. Eine Genossenschaft ist nicht automatisch 
ein Kollaborativ. Eine GmbH mit Verantwortungseigentumslogik ist nicht automatisch kollaborativ. 
Entscheidend ist die tatsächliche Governance: Wie wird entschieden? Wie wird Verantwortung 
verteilt? Wie wird Zweckbindung gesichert? Wie wird Macht begrenzt? Wie wird Wertschöpfung 
organisiert? 

Die Rechtsform ist die Hülle. Das Kollaborativ ist die innere Architektur. 

17.  Eigentum, Vermögen und wirtschaftliche Teilhabe 
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Governance und Eigentum hängen eng zusammen. Wer Eigentum hält, hat häufig Einfluss auf 
Entscheidungen, Gewinnverwendung, Verkauf, Risiko und langfristige Ausrichtung. Deshalb kann ein 
Kollaborativ die Eigentumsfrage nicht ignorieren. 

Gleichzeitig darf Eigentum nicht vorschnell mit Mitunternehmertum gleichgesetzt werden. Nicht jede 
Person, die Verantwortung übernimmt, muss volle Eigentumsrechte erhalten. Nicht jede 
wirtschaftliche Beteiligung muss Stimmrechte vermitteln. Nicht jede Nachfolge erfordert sofortige 
vollständige Eigentumsübertragung. 

Das Kollaborativ differenziert deshalb zwischen verschiedenen Fragen: 

Wer soll die Organisation kontrollieren? 
Wer soll wirtschaftlich am Erfolg teilhaben? 
Wer trägt unternehmerisches Risiko? 
Wer kann Anteile übertragen oder verkaufen? 
Wie wird der Zweck gegen kurzfristige Verwertungsinteressen geschützt? 
Wie wird eine faire Auszahlung bisheriger Eigentümer:innen ermöglicht? 
Wie werden Mitarbeitende beteiligt, ohne sie finanziell zu überfordern? 
Wie wird verhindert, dass Kapitalmacht die kollaborative Governance unterläuft? 

Es gibt unterschiedliche Instrumente: direkte Beteiligungen in Form von Geschäftsanteile, 
genossenschaftliche Geschäftsguthaben, schuldrechtliche stille Beteiligungen, Genussrechte, 
Stiftungs- oder Treuhandmodelle, gebundene Vermögensstrukturen oder Mischformen. Jedes 
Instrument hat Wirkungen auf Motivation, Kontrolle, Risiko, Steuerung, Finanzierung und 
Zweckbindung. 

Für das Kollaborativ ist wichtig, dass Vermögensrechte nicht isoliert betrachtet werden. Sie müssen  

zur Governance passen. Wenn Menschen wirtschaftlich beteiligt werden, aber keine echte 
Verantwortung tragen, entsteht eine Schieflage. Wenn Menschen Verantwortung tragen, aber 
wirtschaftlich vollständig ausgeschlossen sind, kann ebenfalls eine Schieflage entstehen. Wenn 
Kapitalgeber:innen zu starke Kontrollrechte erhalten, kann der Zweck gefährdet werden. Wenn 
Eigentum zu stark gebunden wird, kann Finanzierung schwierig werden. 
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Eine zukunftsfähige Kollaborativ-Gestaltung sucht daher eine Balance: 

wirtschaftliche Fairness, 
zweckgebundene Kontrolle, 
Finanzierbarkeit, 
Nachfolgefähigkeit, 
Motivation, 
rechtliche Tragfähigkeit, 
Schutz vor spekulativer Verwertung. 

Eigentum wird im Kollaborativ nicht nur übertragen. Es wird gestaltet. 

18. Funktion und Wirkung des Kollaborativs 

Das Kollaborativ wirkt auf mehreren Ebenen zugleich. 

Auf der individuellen Ebene schafft es Klarheit. Menschen wissen besser, welche Rolle 
sie innehaben, welche Verantwortung sie tragen und welche Entscheidungen sie treffen 
dürfen. Das reduziert Unsicherheit und verdeckte Erwartungen. 
Auf der Teamebene schafft es Entscheidungsfähigkeit. Kreise können innerhalb ihrer 
Domänen handeln, ohne ständig auf zentrale Freigaben zu warten. Gleichzeitig sind sie 
über Kopplung und Koordination mit der Gesamtorganisation verbunden. 
Auf der Organisationsebene schafft es Zweckbindung und Kohärenz. Die Organisation 
kann Verantwortung dezentralisieren, ohne auseinanderzufallen. Sie kann Beteiligung 
ermöglichen, ohne jede Entscheidung zu verlangsamen. Sie kann dynamisch bleiben, ohne 
beliebig zu werden. 
Auf der Eigentums- und Nachfolgeebene schafft es Übertragbarkeit. Die Organisation 
wird weniger abhängig von einzelnen Eigentümer:innen oder Gründerpersonen. 
Verantwortung kann schrittweise in Rollen, Kreise und Organe übertragen werden. 
Auf der rechtlichen Ebene schafft es Anschlussfähigkeit. Kollaborative Praxis wird nicht 
nur informell gelebt, sondern in Satzung, Geschäftsordnung und Dokumentation übersetzt. 
Dadurch werden Haftung, Vertretung, Kontrolle und Entscheidung besser zurechenbar. 
Auf der kulturellen Ebene schafft es eine andere Form von Macht. Macht wird nicht 
verdrängt, sondern sichtbar gemacht und gebunden. Einwände werden nicht als Störung 
behandelt, sondern als Beitrag zur Verbesserung. Verantwortung wird nicht nur erwartet, 
sondern strukturell ermöglicht. 
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Die zentrale Wirkung des Kollaborativs ist damit: 

Es macht Zusammenarbeit organisationsfähig. 

Zusammenarbeit wird nicht länger von persönlicher Sympathie, informeller Kultur oder einzelnen 
Führungspersönlichkeiten abhängig gemacht. Sie wird in eine tragfähige Governance übersetzt. 

19. Das Kollaborativ als Lösung, nicht als Ideologie 

Ein wichtiger Punkt für die Praxis ist: Das Kollaborativ ist kein Dogma. Es verlangt nicht, dass jede 
Organisation vollständig soziokratisch, holakratisch, genossenschaftlich oder basisdemokratisch 
wird. Es ist ein Gestaltungsrahmen. 

Je nach Organisation kann das Kollaborativ unterschiedlich tief umgesetzt werden. 

Manche Organisationen beginnen mit Rollenklärung und Kreisen, ohne die Rechtsform zu ändern. 

Andere verankern Konsent, Entsendung und Kreisstruktur in einer Geschäftsordnung. 

Wieder andere passen Gesellschaftsvertrag oder Satzung an. 

Manche verbinden Governance-Transformation mit Mitarbeitendenbeteiligung. 

Andere nutzen das Kollaborativ zunächst für eine reine Führungs- und Organisationsnachfolge, 
während Eigentum noch separat geregelt wird. 

Diese Offenheit ist eine Stärke. Das Kollaborativ liefert keinen Standardbauplan, sondern eine Logik: 

Zweck klären. 
Wertschöpfung verstehen. 
Verantwortung in Rollen übersetzen. 
Kreise als Entscheidungseinheiten bauen. 
Entscheidungsverfahren festlegen. 
Macht begrenzen und dokumentieren. 
Eigentum und wirtschaftliche Teilhabe passend gestalten. 
Rechtliche Struktur anschlussfähig machen. 
Regelmäßig lernen und anpassen. 

Dadurch kann das Kollaborativ in sehr unterschiedlichen Organisationen angewendet werden. Es ist 
weder nur für idealistische Projekte noch nur für große Unternehmen geeignet. Besonders 
interessant ist es für Organisationen, deren Wertschöpfung auf Wissen, Vertrauen, Zusammenarbeit 
und Verantwortung beruht. 
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20. Abschluss: Eine neue Ordnung für Verantwortung 

Das Kollaborativ präsentiert eine Lösung für eine zukunftsfähige Governance-Struktur und deren 
Übersetzung in die Praxis. 

Es beginnt bei der Zweckfrage und endet nicht bei ihr. Es übersetzt Zweck in Ziele, Ziele in Rollen, 
Rollen in Kreise, Kreise in Entscheidungsverfahren, Entscheidungsverfahren in Dokumentation und 
diese Struktur schließlich in rechtlich belastbare Regelwerke. 

Damit verbindet es drei Welten, die häufig getrennt behandelt werden: 

die Welt der Organisation, 
die Welt des Rechts, 
die Welt der unternehmerischen Wertschöpfung. 

Seine besondere Stärke liegt darin, dass es weder bei Kultur stehen bleibt noch in bloßer 
Formaljuristerei endet. Es nimmt ernst, dass Organisationen lebendige soziale Systeme sind. Es 
nimmt ebenso ernst, dass Unternehmen Verträge erfüllen, Gehälter zahlen, Entscheidungen 
zurechenbar treffen und rechtliche Verantwortung tragen müssen. 

Das Kollaborativ ist deshalb kein Ausstieg aus Führung. Es ist eine Weiterentwicklung von Führung. 
Führung wird nicht abgeschafft, sondern verteilt, gebunden und überprüfbar gemacht. 
Verantwortung wird nicht romantisiert, sondern strukturiert. Beteiligung wird nicht beliebig, sondern 
zweckgebunden. Eigentum wird nicht nur als Vermögensposition verstanden, sondern als Teil einer 
Governance-Frage. 

Für Nachfolge, Transformation und zukunftsfähige Organisationen ist dieser Perspektivwechsel 
entscheidend. 

Die zentrale Frage lautet nicht mehr: Wer hat künftig die Macht? 

Sondern: Welche Struktur braucht diese Organisation, damit sie ihren Zweck erfüllt, Wert schafft, 
Verantwortung verteilt und auch in Zukunft handlungsfähig bleibt? 

Das Kollaborativ gibt darauf eine praktische Antwort. Es macht Organisationen nachfolgefähiger, 
lernfähiger und weniger abhängig von einzelnen Personen. Es schafft eine Ordnung, in der 
Menschen mitunternehmerisch handeln können, ohne dass die Gesamtorganisation 
auseinanderfällt. Es verbindet Freiheit mit Verbindlichkeit, Beteiligung mit Verantwortung und Zweck 
mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit. 

Damit ist das Kollaborativ ein Modell für Organisationen, die nicht nur anders zusammenarbeiten 
wollen, sondern dauerhaft anders getragen werden sollen. 

 

 


